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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.2024

Norm

ZPO §499 Abs2

ZPO §519 Abs1 Z2 H

1. ZPO § 499 heute

2. ZPO § 499 gültig ab 01.05.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 61/2022

3. ZPO § 499 gültig von 01.01.1898 bis 30.04.2022

1. ZPO § 519 heute

2. ZPO § 519 gültig ab 01.08.1989 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 343/1989

Rechtssatz

Eine Bindung des Erstgerichts an die Rechtsmeinung des Berufungsgerichts im Sinn des § 499 Abs 2 ZPO besteht dann

nicht, wenn der Oberste Gerichtshof die Rechtsansicht des Berufungsgerichts - auch ohne Zulassung des Rekurses

gegen den Aufhebungsbeschluss (§ 519 Abs 1 Z 2 ZPO) - bereits anlässlich der Behandlung der (zulässigen) Revision

gegen den abändernden Teil der Berufungsentscheidung überprüft und nicht gebilligt hat.Eine Bindung des

Erstgerichts an die Rechtsmeinung des Berufungsgerichts im Sinn des Paragraph 499, Absatz 2, ZPO besteht dann

nicht, wenn der Oberste Gerichtshof die Rechtsansicht des Berufungsgerichts - auch ohne Zulassung des Rekurses

gegen den Aufhebungsbeschluss (Paragraph 519, Absatz eins, Zi?er 2, ZPO) - bereits anlässlich der Behandlung der

(zulässigen) Revision gegen den abändernden Teil der Berufungsentscheidung überprüft und nicht gebilligt hat.
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Beisatz: Dem Obersten Gerichtshof ist es daher nicht verwehrt, einen von den Parteien nicht bekämpften oder

nicht bekämpfbaren Aufhebungsbeschluss des Rechtsmittelgerichts infolge eines im weiteren Rechtsgang

erhobenen zulässigen Rechtsmittels als nichtig aufzuheben. (T1)

Veröff: SZ 2004/117
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Beisatz: Nichts anderes hat dann zu gelten, wenn sich die Revision gegen den bestätigenden Teil der

Berufungsentscheidung wendet, deren Rechtsansicht vom Obersten Gerichtshof nicht gebilligt wird. (T2)
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